
  Gebietskörperschaften 

 
 
 

Rechtschutzversicherung 
 am Arbeitsplatz für alle Mitglieder der Fachgewerkschaft 

ASGB-Gebietskörperschaften  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Versicherung greift: 
 
 

➢ ab dem Februar 2025 
➢ bei einer Klage des Arbeitgebers bzw. des Rechnungshofs gegen Dich persönlich. 
➢ Arbeitsrechtlichen Streitigkeiten vor Gericht. 

 
Technische Details: 
 

➢ versicherter Maximalbetrag 20.000 € bei einem konventionierten Rechtsanwalt 
➢ versicherter Maximalbetrag 10.000 € bei freier Anwaltswahl 
➢ Schadensbüro ITAS direkt in Bozen für die Auszahlung einer Schadenssumme 
 

 
Für weitere Information wenden Sie sich an die Versicherung ITAS 
 
 

 

Als ASGB Gebietskörperschaften übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Flyer enthaltenen 

Informationen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine rechtlich bindende Auskunft dar. Für verbindliche 

Aussagen oder spezifische Anliegen empfehlen wir die direkte Kontaktaufnahme mit der Versicherung ITAS SÜDTIROL – AGENZIA DI 

ASSICURAZIONI S.C.A.R.L 

Europagalerie 26 – 39100 Bozen (BZ) – Italia Tel. 0471 976281 

agenzia.bolzano@gruppoitas.it  

 


